
Kinderrechte-Set
und Pflichten



Artikel 1
Alle Kinder und Jugendlichen 

haben Rechte



Artikel 1

Alle Kinder haben 
Rechte.

Die Kinderrechte gelten 
für alle Kinder und 

Jugendlichen 
(ab der Geburt bis 

zum Alter von 18 Jahren).



Artikel 2

Die Gleichheit



Artikel 2
Alle Kinder haben die 

gleichen Rechte. 
Die Hautfarbe, das Geschlecht, 
die Familie, Religion, Sprache, 
eine Behinderung, das Land 

oder Geld spielen keine Rolle. 
Der Staat achtet auf 

die Einhaltung.



Artikel 16

Die Privatsphäre  
und die Würde



Artikel 17

Der Zugang zu Medien



Artikel 19, 32, 34

Kinder haben 
das Recht auf 

Schutz vor Gewalt, 
Missbrauch und

Ausbeutung.



Artikel 28
Kinder haben das Recht 

zu lernen.
Sie haben auch das Recht, 

eine Ausbildung 
zu machen, die ihren 

Wünschen und 
Bedürfnissen entspricht.



Diskrimierungs-Verbot

Die Gleichbehandlung

=



Schulgesetz

Die Schulpflicht



Jugendschutzgesetz
Der Schutz vor 

elektronischen Zigaretten 
und vor Wasserpfeifen



Jugendschutzgesetz
Der Schutz vor dem
 Alkoholkonsum



Jugendschutzgesetz

Der Schutz vor
sexuellem Missbrauch




